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1721 der Beilagen XXVII. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Allgemeine 
Pensionsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz und das 
Bundesbahn-Pensionsgesetz geändert werden (Pensionsanpassungsgesetz 2023 – 
PAG 2023) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 108/2022, wird wie folgt geändert: 

1. § 293 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet des Abs. 2 

 a) für Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung, 
 aa) wenn sie mit dem Ehegatten/der Ehegattin oder dem/der eingetragenen 

Partner/in im gemeinsamen Haushalt leben  .....................................  ................... 1751,56 €, 
 bb) wenn die Voraussetzungen nach sublit. aa nicht zutreffen  ..............  .................. 1 110,26 €, 
 b) für Pensionsberechtigte auf Witwen/Witwerpension oder Pension nach § 259  ........ 1 110,26 €, 
 c) für Pensionsberechtigte auf Waisenpension: 
 aa) bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres  ........................................  ..................... 408,36 €, 

falls beide Elternteile verstorben sind  ..............................................  ..................... 613,16 €, 
 bb) nach Vollendung des 24. Lebensjahres  ............................................  ..................... 725,67 €, 

falls beide Elternteile verstorben sind  ..............................................  .................. 1 110,26 €. 
Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 171,31 € für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht.“ 

2. Im § 293 Abs. 2 wird der Ausdruck „1. Jänner 2001“ durch den Ausdruck „1. Jänner 2024“ ersetzt. 

3. Im § 773 Abs. 3 erster Satz wird der Ausdruck „dieses Bundesgesetzes“ durch den Ausdruck „des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2022“ ersetzt. 

4. Nach § 774 werden folgende §§ 775 bis 777 samt Überschriften angefügt: 
„Pensionsanpassung 2023 

§ 775. (1) Abweichend von § 108h Abs. 1 erster Satz und Abs. 1a bis 2a ist die Pensionserhöhung 
für das bzw. im Kalenderjahr 2023 nicht mit dem Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das 
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhöhen 
 1. wenn es nicht mehr als 5 670 € monatlich beträgt, um 5,8%; 
 2. wenn es über 5 670 € monatlich beträgt, um 328,86 €. 
Dies gilt auch in den Fällen des Abs. 6. 
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(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. Dezember 2022 in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie 
der Bestimmungen nach § 86 Abs. 3 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, 
die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 299a, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 
31. Dezember 2022 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2022 durch die 
Anwendung des § 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2022 darauf 
Anspruch hat und die Leistung für das bzw. im Jahr 2023 anzupassen ist. Zum 
Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 
 1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2022 bei Zutreffen der 

Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 264 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach § 264 Abs. 6a gebührt hat; 

 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im Dezember 2022 bei 
Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 254 Abs. 6 und 7 
ergebenden Teilpension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem 
Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I 
Nr. 86/2001, die im Dezember 2022 gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2023 
unterliegen. 

(3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die 
zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so ist jede einzelne Pension entweder mit dem 
Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder – im Fall des Abs. 1 Z 2 – mit jenem Prozentsatz zu erhöhen, der dem 
Anteil von 328,86 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht. Auf den so ermittelten Anteil des 
Erhöhungsbetrages ist § 108h Abs. 1a erster Satz entsprechend anzuwenden. 

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2022 durch die Anwendung des 
§ 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem 
Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem Anpassungsfaktor für das Kalenderjahr 2023 zu 
vervielfachen. 

(5) Rechtsträger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz auszahlen, haben die Höhe 
dieser Leistungen dem zuständigen Pensionsversicherungsträger bis zum 31. Dezember 2022 im Wege 
der zu diesem Zweck beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen. Auf dieselbe Weise 
hat der Pensionsversicherungsträger sodann diesen Rechtsträgern das Gesamtpensionseinkommen nach 
Abs. 2 mitzuteilen. 

(6) § 108h Abs. 1a ist so anzuwenden, dass die erstmalige Anpassung mindestens in jener Höhe 
gebührt, die sich aus der Vervielfachung mit dem Faktor 1,029 ergibt; auch Leistungen mit Stichtag im 
November und Dezember des der Anpassung vorangegangenen Kalenderjahres sind in diesem Ausmaß 
zu erhöhen. 

Direktzahlung für das Jahr 2023 
§ 776. (1) Personen, die im Jänner 2023 Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen und ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, gebührt eine Direktzahlung für das Jahr 2023. Die 
Direktzahlung beläuft sich bei Zutreffen der in der linken Spalte genannten monatlichen Höhe des 
Gesamtpensionseinkommens auf den in der rechten Spalte genannten Prozentsatz (Betrag): 
 

nicht mehr als 1 666,66 € 30% des Gesamtpensionseinkommens 
über 1 666,66 € bis zu 2 000 € 500 € 

ab 2 000 € bis zu 2 500 € ein Betrag, der von 500 € linear auf 0 € absinkt 
 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den im Jänner 2023 in Geltung gestandenen Vorschriften 
Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 86 Abs. 3 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich im Jänner 2023 durch die Anwendung des § 264 Abs. 2 oder 6a 
kein Auszahlungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 
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 1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Jänner 2023 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 264 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach § 264 Abs. 6a gebührt hat; 

 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im Jänner 2023 bei Zutreffen 
der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 254 Abs. 6 und 7 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem 
Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340/1965, nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, 
und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Jänner 2023 gebühren. 

(3) Die Direktzahlung ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber zusammen mit der (höchsten) 
laufenden Pensionszahlung zum 1. März 2023 auszuzahlen. Diese Zuständigkeit wird durch eine später 
erworbene zusätzliche Anspruchsberechtigung nach Abs. 1 nicht berührt. 

(4) Die Direktzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 292 Abs. 3. Von der 
Direktzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten. Sie ist von der 
Einkommensteuer befreit sowie unpfändbar und gilt als Leistung nach § 7 Abs. 5a des Sozialhilfe-
Grundsatzgesetzes, BGBl. I Nr. 41/2019. 

Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 
§ 777. § 293 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 1. Jänner 

2023 in Kraft.“ 

Artikel 2 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz – GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 138/2022, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 33 Abs. 5 letzter Satz wird der Klammerausdruck „(§ 25 Abs. 5)“ durch den Klammerausdruck 
„(§ 48)“ ersetzt. 

2. § 150 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet des Abs. 2 

 a) für Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung, 
 aa) wenn sie mit dem Ehegatten/der Ehegattin oder dem/der eingetragenen 

Partner/in im gemeinsamen Haushalt leben  .....................................  .................. 1 751,56 €, 
 bb) wenn die Voraussetzungen nach sublit. aa nicht zutreffen  ..............  .................. 1 110,26 €, 
 b) für Pensionsberechtigte auf Witwen/Witwerpension oder Pension nach § 137  ........ 1 110,26 €, 
 c) für Pensionsberechtigte auf Waisenpension: 
 aa) bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres  ........................................  ..................... 408,36 €, 

falls beide Elternteile verstorben sind  ..............................................  ..................... 613,16 €, 
 bb) nach Vollendung des 24. Lebensjahres  ............................................  ..................... 725,67 €, 

falls beide Elternteile verstorben sind  ..............................................  .................. 1 110,26 €. 
Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 171,31 € für jedes Kind (§ 128), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht.“ 

3. Im § 150 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Ausdruck „eines jeden Jahres“ der Ausdruck „ , erstmals ab 
1. Jänner 2024,“ eingefügt. 

4. Nach § 400a werden folgende §§ 401 bis 403 samt Überschriften angefügt: 
„Pensionsanpassung 2023 

§ 401. (1) Abweichend von § 50 Abs. 1 erster Satz und Abs. 1a bis 2a ist die Pensionserhöhung für 
das bzw. im Kalenderjahr 2023 nicht mit dem Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das 
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhöhen 
 1. wenn es nicht mehr als 5 670 € monatlich beträgt, um 5,8%; 
 2. wenn es über 5 670 € monatlich beträgt, um 328,86 €. 
Dies gilt auch in den Fällen des Abs. 6. 

www.parlament.gv.at



4 von 8 1721 der Beilagen XXVII. GP - Beschluss NR - Gesetzestext 

 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. Dezember 2022 in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie 
der Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, 
die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 156a, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 
31. Dezember 2022 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2022 durch die 
Anwendung des § 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2022 darauf 
Anspruch hat und die Leistung für das bzw. im Jahr 2023 anzupassen ist. Zum 
Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 
 1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2022 bei Zutreffen der 

Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 145 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach § 145 Abs. 6a gebührt hat; 

 2. eine Erwerbsunfähigkeitspension in der Höhe, in der sie im Dezember 2022 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 132 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem 
Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I 
Nr. 86/2001, die im Dezember 2022 gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2023 
unterliegen. 

(3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die 
zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so ist jede einzelne Pension entweder mit dem 
Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder – im Fall des Abs. 1 Z 2 – mit jenem Prozentsatz zu erhöhen, der dem 
Anteil von 328,86 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht. Auf den so ermittelten Anteil des 
Erhöhungsbetrages ist § 50 Abs. 1a erster Satz entsprechend anzuwenden. 

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2022 durch die Anwendung des 
§ 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem 
Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem Anpassungsfaktor für das Kalenderjahr 2023 zu 
vervielfachen. 

(5) Rechtsträger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz auszahlen, haben die Höhe 
dieser Leistungen dem Versicherungsträger bis zum 31. Dezember 2022 im Wege der zu diesem Zweck 
beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen, wenn der Versicherungsträger für die 
gesetzliche Pension leistungszuständig ist. Auf dieselbe Weise hat der Versicherungsträger sodann diesen 
Rechtsträgern das Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 mitzuteilen. 

(6) § 50 Abs. 1a ist so anzuwenden, dass die erstmalige Anpassung mindestens in jener Höhe 
gebührt, die sich aus der Vervielfachung mit dem Faktor 1,029 ergibt; auch Leistungen mit Stichtag im 
November und Dezember des der Anpassung vorangegangenen Kalenderjahres sind in diesem Ausmaß 
zu erhöhen. 

Direktzahlung für das Jahr 2023 
§ 402. (1) Personen, die im Jänner 2023 Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen und ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, gebührt eine Direktzahlung für das Jahr 2023. Die 
Direktzahlung beläuft sich bei Zutreffen der in der linken Spalte genannten monatlichen Höhe des 
Gesamtpensionseinkommens auf den in der rechten Spalte genannten Prozentsatz (Betrag): 
 

nicht mehr als 1 666,66 € 30% des Gesamtpensionseinkommens 
über 1 666,66 € bis zu 2 000 € 500 € 

ab 2 000 € bis zu 2 500 € ein Betrag, der von 500 € linear auf 0 € absinkt 
 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den im Jänner 2023 in Geltung gestandenen Vorschriften 
Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich im Jänner 2023 durch die Anwendung des § 145 Abs. 2 oder 6a 
kein Auszahlungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 
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 1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Jänner 2023 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 145 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach § 145 Abs. 6a gebührt hat; 

 2. eine Erwerbsunfähigkeitspension in der Höhe, in der sie im Jänner 2023 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 132 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem 
Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340/1965, nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, 
und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Jänner 2023 gebühren. 

(3) Die Direktzahlung ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber zusammen mit der (höchsten) 
laufenden Pensionszahlung zum 1. März 2023 auszuzahlen. Diese Zuständigkeit wird durch eine später 
erworbene zusätzliche Anspruchsberechtigung nach Abs. 1 nicht berührt. 

(4) Die Direktzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 149 Abs. 3. Von der 
Direktzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten. Sie ist von der 
Einkommensteuer befreit sowie unpfändbar und gilt als Leistung nach § 7 Abs. 5a des Sozialhilfe-
Grundsatzgesetzes, BGBl. I Nr. 41/2019. 

Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 
§ 403. § 150 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 1. Jänner 

2023 in Kraft.“ 

Artikel 3 
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 138/2022, wird wie folgt geändert: 

1. § 141 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet des Abs. 2 

 a) für Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung, 
 aa) wenn sie mit dem Ehegatten/der Ehegattin oder dem/der eingetragenen 

Partner/in im gemeinsamen Haushalt leben  .....................................  .................. 1 751,56 €, 
 bb) wenn die Voraussetzungen nach sublit. aa nicht zutreffen  ..............  .................. 1 110,26 €, 
 b) für Pensionsberechtigte auf Witwen/Witwerpension oder Pension nach § 128  ........ 1 110,26 €, 
 c) für Pensionsberechtigte auf Waisenpension: 
 aa) bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres  ........................................  ..................... 408,36 €, 

falls beide Elternteile verstorben sind  ..............................................  ..................... 613,16 €, 
 bb) nach Vollendung des 24. Lebensjahres  ............................................  ..................... 725,67 €, 

falls beide Elternteile verstorben sind  ..............................................  .................. 1 110,26 €. 
Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 171,31 € für jedes Kind (§ 119), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht.“ 

2. Im § 141 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Ausdruck „eines jeden Jahres“ der Ausdruck „ , erstmals ab 
1. Jänner 2024,“ eingefügt. 

3. Im § 217 Abs. 2c wird das Wort „Mantelantrages“ durch das Wort „Förderantrages“ ersetzt. 

4. Nach § 394a werden folgende §§ 395 bis 397 samt Überschriften angefügt: 
„Pensionsanpassung 2023 

§ 395. (1) Abweichend von § 46 Abs. 1 erster Satz und Abs. 1a bis 2a ist die Pensionserhöhung für 
das bzw. im Kalenderjahr 2023 nicht mit dem Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das 
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhöhen 
 1. wenn es nicht mehr als 5 670 € monatlich beträgt, um 5,8%; 
 2. wenn es über 5 670 € monatlich beträgt, um 328,86 €. 
Dies gilt auch in den Fällen des Abs. 6. 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. Dezember 2022 in Geltung gestandenen 
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Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie 
der Bestimmungen nach § 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, 
die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 147a, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 
31. Dezember 2022 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2022 durch die 
Anwendung des § 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2022 darauf 
Anspruch hat und die Leistung für das bzw. im Jahr 2023 anzupassen ist. Zum 
Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 
 1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2022 bei Zutreffen der 

Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 136 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach § 136 Abs. 6a gebührt hat; 

 2. eine Erwerbsunfähigkeitspension in der Höhe, in der sie im Dezember 2022 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 123 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem 
Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I 
Nr. 86/2001, die im Dezember 2022 gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2023 
unterliegen. 

(3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die 
zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so ist jede einzelne Pension entweder mit dem 
Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder – im Fall des Abs. 1 Z 2 – mit jenem Prozentsatz zu erhöhen, der dem 
Anteil von 328,86 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht. Auf den so ermittelten Anteil des 
Erhöhungsbetrages ist § 46 Abs. 1a erster Satz entsprechend anzuwenden. 

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2022 durch die Anwendung des 
§ 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem 
Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem Anpassungsfaktor für das Kalenderjahr 2023 zu 
vervielfachen. 

(5) Rechtsträger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz auszahlen, haben die Höhe 
dieser Leistungen dem Versicherungsträger bis zum 31. Dezember 2022 im Wege der zu diesem Zweck 
beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen, wenn der Versicherungsträger für die 
gesetzliche Pension leistungszuständig ist. Auf dieselbe Weise hat der Versicherungsträger sodann diesen 
Rechtsträgern das Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 mitzuteilen. 

(6) § 46 Abs. 1a ist so anzuwenden, dass die erstmalige Anpassung mindestens in jener Höhe 
gebührt, die sich aus der Vervielfachung mit dem Faktor 1,029 ergibt; auch Leistungen mit Stichtag im 
November und Dezember des der Anpassung vorangegangenen Kalenderjahres sind in diesem Ausmaß 
zu erhöhen. 

Direktzahlung für das Jahr 2023 
§ 396. (1) Personen, die im Jänner 2023 Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen und ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, gebührt eine Direktzahlung für das Jahr 2023. Die 
Direktzahlung beläuft sich bei Zutreffen der in der linken Spalte genannten monatlichen Höhe des 
Gesamtpensionseinkommens auf den in der rechten Spalte genannten Prozentsatz (Betrag): 
 

nicht mehr als 1 666,66 € 30% des Gesamtpensionseinkommens 
über 1 666,66 € bis zu 2 000 € 500 € 

ab 2 000 € bis zu 2 500 € ein Betrag, der von 500 € linear auf 0 € absinkt 
 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den im Jänner 2023 in Geltung gestandenen Vorschriften 
Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich im Jänner 2023 durch die Anwendung des § 136 Abs. 2 oder 6a 
kein Auszahlungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 
 1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Jänner 2023 bei Zutreffen der 

Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 136 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach § 136 Abs. 6a gebührt hat; 
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 2. eine Erwerbsunfähigkeitspension in der Höhe, in der sie im Jänner 2023 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 123 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem 
Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340/1965, nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, 
und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Jänner 2023 gebühren. 

(3) Die Direktzahlung ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber zusammen mit der (höchsten) 
laufenden Pensionszahlung zum 1. März 2023 auszuzahlen. Diese Zuständigkeit wird durch eine später 
erworbene zusätzliche Anspruchsberechtigung nach Abs. 1 nicht berührt. 

(4) Die Direktzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 140 Abs. 3. Von der 
Direktzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten. Sie ist von der 
Einkommensteuer befreit sowie unpfändbar und gilt als Leistung nach § 7 Abs. 5a des Sozialhilfe-
Grundsatzgesetzes, BGBl. I Nr. 41/2019. 

Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 
§ 397. § 141 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 1. Jänner 

2023 in Kraft.“ 

Artikel 4 
Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes 

Das Allgemeine Pensionsgesetz – APG, BGBl. I Nr. 142/2004, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 158/2020, wird wie folgt geändert: 

Im § 1 Abs. 1 wird der Ausdruck „Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger“ durch den Ausdruck „Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz“ ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz 1965 – PG 1965, BGBl. Nr. 340/1965, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 93/2022, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 41 werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt: 
„(8) § 775 ASVG ist sinngemäß anzuwenden. 
(9) § 775 Abs. 6 ASVG ist bei der Pensionsanpassung für das Jahr 2023 bei der erstmaligen 

Anpassung nach Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.“ 

2. Nach § 95h wird folgender § 95i samt Überschrift angefügt: 
„Direktzahlung für das Jahr 2023 

§ 95i. (1) § 776 ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
 1. die Direktzahlung zusammen mit der für März 2023 gebührenden (höchsten) laufenden 

Pensionszahlung auszuzahlen ist; 
 2. der Anspruch auf Direktzahlung nach diesem Bundesgesetz ausgeschlossen ist, wenn die 

Direktzahlung nach § 776 ASVG, § 402 GSVG oder § 396 BSVG gebührt. 
(2) Wenn die Länder eine dem Abs. 1 vergleichbare Leistung für Landesbedienstete vorsehen, ist 

§ 776 Abs. 4 zweiter und dritter Satz ASVG sinngemäß anzuwenden.“ 

Artikel 6 
Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Das Bundestheaterpensionsgesetz – BThPG, BGBl. Nr. 159/1958, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 210/2021, wird wie folgt geändert: 

Dem § 11 werden folgende Abs. 9 und 10 angefügt: 
„(9) § 775 ASVG ist sinngemäß anzuwenden. 
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(10) § 775 Abs. 6 ASVG ist bei der Pensionsanpassung für das Jahr 2023 bei der erstmaligen 
Anpassung nach Abs. 1 sinngemäß anzuwenden.“ 

Artikel 7 
Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 

Das Bundesbahn-Pensionsgesetz – BB-PG, BGBl. I Nr. 86/2001, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 93/2022, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 37 werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt: 
„(8) § 775 ASVG ist sinngemäß anzuwenden. 
(9) § 775 Abs. 6 ASVG ist bei der Pensionsanpassung für das Jahr 2023 bei der erstmaligen 

Anpassung nach Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.“ 

2. Dem § 60 wird folgender Abs. 20 angefügt: 
„(20) § 776 ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

 1. die Direktzahlung zusammen mit der für März 2023 gebührenden (höchsten) laufenden 
Pensionszahlung auszuzahlen ist; 

 2. der Anspruch auf Direktzahlung nach diesem Bundesgesetz ausgeschlossen ist, wenn die 
Direktzahlung nach § 776 ASVG, § 402 GSVG oder § 396 BSVG gebührt.“ 
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